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A. Sachverhaltsdarstellung 
 
Unser Mandant, Herr Eugen Schüler, erhob mit anwaltlichem Schriftsatz vom 30.12.2011 vor 
dem Landgericht München I Klage gegen Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas Brandt und Herrn 
Prof. Dr. Andreas Straube. 
 
Hintergrund der vor dem Landgericht München I im Jahr 2011 erhobenen Klage war folgen-
der Sachverhalt:  
 
Herr Schüler erlitt am 30.09.1975 in Schweinfurt einen Unfall, als er mit seinem Moped von 
der Berufsschule nach Hause fuhr. Herr Schüler wurde an jenem Tag von Herrn Werner Saal 
angefahren. Durch den Anstoß des Fahrzeugs von Herrn Saal wurde Herr Schüler samt dem 
von ihm gefahrenen Moped umgeworfen und prallte mit dem Kopf auf die Straße. Herr Schü-
ler wurde bewusstlos, obwohl er im Zeitpunkt des Unfalls einen Helm trug. Das Moped von 
Herrn Schüler wurde total beschädigt. Herr Schüler hat für einen Zeitraum von ca. 15 Minu-
ten vor dem Unfall bis ca. 4 Stunden und 45 Minuten nach dem Unfall so gut wie keine Erin-
nerung mehr. Herr Schüler musste sich daher daran orientieren, wie dritte Personen, insbe-
sondere Herr Saal, ihm gegenüber den Hergang des Unfalls schilderten. Herr Saal gab gegen-
über Herrn Schüler fälschlicherweise an, Herr Schüler habe den Unfall selbst verschuldet. 
 
Wir fügen hierzu bei: 
 
Kopie des Arztberichts vom 01.10.1975  Anlage 1 
Kopie der Unfallanzeige vom 02.10.1975  Anlage 2 
Kopie des Nachschauberichts vom 20.10.1975  Anlage 3 
 
In der Zeit nach dem Unfall vom 30.09.1975 litt Herr Schüler unter permanenten gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen. Herr Schüler befand sich zunächst 10 Tage lang in stationärer Be-
handlung im Krankenhaus St. Josef in Schweinfurt, wo die eigentliche, gravierende Verlet-
zung mit ihren Folgen allerdings nicht diagnostiziert wurde. Herr Schüler trug durch den Auf-
prall nämlich einen Schädelbruch sowie einen Schädelbasisbruch mit Bruch des Kopfdrehge-
lenks (Atlas) davon, der nicht erkannt worden ist. Die Spuren dieser knöchernen Verletzungen 
sind heute noch mit bildgebenden Verfahren, bspw. der Computer-Tomographie oder Kern-
spintomographie, nachweisbar. Ferner erlitt Herr Schüler durch den Unfall vom 30.09.1975 
eine Verletzung der Lendenwirbelsäule. Die Hauptbeeinträchtigung und der gravierende Dau-
erschaden des Unfalls vom 30.09.1975 ist, dass Herr Schüler durch die beim Unfall erlittene 
Kopfverletzung seit dem 30.09.1975 an ununterbrochen an Kopfschmerzen leidet. Ferner 
wurde durch den Unfall vom 30.09.1975 bei Herr Schüler eine Sehschwäche links verursacht, 
die sich in einer belastungsabhängigen Einschränkung des linken Sehfeldes äußert. Die Seh-
schwäche von Herrn Schüler wurde bereits im Jahr 1976 anlässlich des Sehtests für die Fahr-
erlaubnisprüfung der damaligen Klasse 3 festgestellt; im Jahr 1974, als Herr Schüler die Fahr-
erlaubnis der damaligen Klasse 4 erwarb, lag die Sichtfeldeinschränkung nicht vor. Festge-
stellt wurde ferner, dass eine Esophorie, eine Papillenunschärfe, schwere asthenopische Be-
schwerden, eine auffällige Differenz zwischen objektiver und subjektiver Refraktion und eine 
Lähmung des linken Trigeminusastes und der Augenmuskulatur bei Herrn Schüler vorliegen. 
Eine Refraktionsänderung wurde korrigiert. 
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Wegen der seit dem Unfall vom 30.09.1975 aufgetretenen, unklaren Beschwerden befand sich 
Herr Schüler ständig in ärztlicher Behandlung. In den Jahren 1980 bis 1985 hatte Herr Schüler 
vielfach unter Infektionskrankheiten zu leiden. Herr Schüler war seit dem Unfall vom 30.09. 
1975 für solche Erkrankungen außergewöhnlich anfällig. Etwa alle drei bis vier Wochen trat 
bei Herrn Schüler eine Infektionskrankheit, in der Regel ein grippaler Effekt, auf – besonders 
häufig in der kalten Jahreszeit. Weiterhin litt Herr Schüler unter Kreislaufstörungen und Ner-
venbeschwerden, die zum größten Teil mit heftigen Schmerzen verbunden waren. Die Be-
handlung war bis heute erfolglos; die gesundheitlichen Beschwerden von Herrn Schüler sind 
progredient. 
 
Herr Schüler hatte letztendlich unter einer massiven Leistungseinschränkung zu leiden, die 
unmittelbar nach dem Unfall vom 30.09.1975 aufgetreten ist. Wegen dieser Leistungsein-
schränkung konnte Herr Schüler auch keine Arbeitsstelle über längere Zeit behalten. Es kam 
mehrfach zu krankheitsbedingten Kündigungen. Am Ende dieser Entwicklung stand die volle 
Erwerbsunfähigkeit von Herrn Schüler im 37. Lebensjahr. Durch die beim Unfall vom 30.09. 
1975 erlittenen Verletzungen wurde das für das Arbeitsleben von Herrn Schüler notwendige 
Leistungsvermögen so weit beeinträchtigt, dass er die Anforderungen, die von seinen letzten 
Arbeitgebern an ihn gestellt wurden, nicht mehr erfüllen konnte. 
 
Als Herr Schüler im Jahr 1997 erneut seinen Arbeitsplatz verlor, fand ein von ihm beauftrag-
ter Rechtsanwalt heraus, dass die gesundheitlichen Beeinträchtigungen, unter denen er seit 
dem Unfall vom 30.09.1975 leidet, möglicherweise im Zusammenhang mit diesem stehen und 
als Folgen eines Wegeunfalls im Sinne des deutschen Sozialversicherungsrechts möglicher-
weise Berücksichtigung finden könnten. Dem Rat seines Rechtsanwalts folgend forderte Herr 
Schüler die Unfallakten aus dem Jahr 1975 an und konnte auch einen Teil (insgesamt nur drei 
Blätter) der Krankenakte des Krankenhauses, in dem er nach dem Unfall behandelt wurde, 
einsehen. Darunter befand sich auch der Bericht des Durchgangsarztes vom 01.10.1975. Im 
August 1999 nahm Herr Schüler dann Einsicht in die Akte des für Entschädigungsfragen zu-
ständigen Bayerischen Gemeindeunfallversicherungsverbands. Erst durch die Einsichtnahme 
in diese Akte fand Herr Schüler Hinweise auf eine Zeugin des Unfalls vom 30.09.1975, die 
eindeutig angab, dass Herr Saal Herrn Schüler die Vorfahrt genommen hatte und der Unfall 
daher nicht von Herrn Schüler selbst verursacht worden war. 
 
Herr Schüler hatte bereits mit Schreiben vom 25.09.1997 beim für Entschädigungsfragen zu-
ständigen Bayerischen Gemeindeunfallversicherungsverband Verletztenrente beantragt. 
Nachdem der Bayerische Gemeindeunfallversicherungsverband den Antrag von Herrn Schü-
ler ablehnte, erhob dieser Klage vor dem zuständigen Sozialgericht Würzburg (Az. S 5 U 210/ 
99), legte nach Abweisung seiner Klage durch das Sozialgericht Berufung zum Bayerischen 
Landessozialgericht (Az. L 18 U 12/02) und nach Zurückweisung der Berufung Nichtzulas-
sungsbeschwerde vor dem Bundessozialgericht (Az. B 2 U 119/07 B) ein. Auch die Nichtzu-
lassungsbeschwerde vor dem Bundessozialgericht blieb ohne Erfolg. 
 
Wir fügen hierzu bei: 
 
Kopie der Widerspruchsbegründung vom 25.01.1999  Anlage 4 
Kopie des Urteils des SG Würzburg vom 22.11.2001  Anlage 5 
Kopie des Urteils des LSG Bayern vom 13.02.2007  Anlage 6 
Kopie der Nichtzulassungsbeschwerde vom 08.06.2007 Anlage 7 
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Kopie des Beschlusses des Bundessozialgerichts vom 13.06.2007  Anlage 8 
 
In seiner schriftlichen Klagebegründung vom 4. September 1999 hatte Herr Schüler gegen-
über dem Sozialgericht Würzburg auf Folgendes hingewiesen: 
 

„Ich war niemals am 06.10.1975 bzgl. Kopfschmerzsymptomatik beschwerdefrei, 
wie aus einem Nachschaubericht vom 20.10.1975 zu sehen ist. Bei dieser Unter-
suchung erklärte ich, dass die Kopfschmerzsymptomatik nach Belastung auftritt – 
damit wurde die Behandlung abgeschlossen! [...]) 

 
Die Einwendungen von Herrn Schüler, die er im Verfahren vor dem Sozialgericht Würzburg 
(Az. S 5 U 210/99) gegen den Nachschaubericht vom 06.10.1975 vorgebracht hatte, wobei er 
ausdrücklich auf den Nachschaubericht vom 20.10.1975 (Anlage 3) verwiesen hat, wurden 
jedoch in keiner Weise berücksichtigt. 
 
Im Verfahren vor dem Sozialgericht Würzburg (Az. S 5 U 210/99) stand Herrn Schüler nach 
dem geltenden Verfahrensrecht, § 109 SGG, das Recht zu, einen von ihm ausgewählten Sach-
verständigen vom Sozialgericht gutachtlich hören zu lassen. Herr Schüler hatte im Rahmen 
des Verfahrens vor dem Sozialgericht Würzburg im Jahr 1999 Herrn Prof. Dr. Neundörfer 
von der Universitätsklinik Erlangen als medizinischen Gutachter ausgewählt und auch bereits 
die Kosten für die Erstellung eines Gutachtens gezahlt. Das Sozialgericht Würzburg beauf-
tragte allerdings Herrn Dr. Käfferlein mit der Erstattung eines Gutachtens. Herr Schüler hatte 
Herrn Dr. Käfferlein nicht als medizinischen Gutachter ausgewählt, wozu er gemäß § 109 
SGG berechtigt war. Herr Dr. Käfferlein wurde im Rahmen des damaligen Verfahrens vor 
dem Sozialgericht Würzburg gegen den Willen von Herrn Schüler als Gutachter ausgewählt, 
wobei der damalige Rechtsanwalt von Herrn Schüler, Herr Dr. Rudolph aus Bamberg, und der 
Vorsitzende Richter am Sozialgericht, Herr Günther Lippert, was aus der Akte des Sozialge-
richt nachvollzogen werden kann, zusammengewirkt haben. Herrn Schüler wurde somit 
rechtsmissbräuchlich sein Recht auf freie Auswahl des Gutachters genommen. 
 
Wir fügen insoweit bei: 
 
Kopie des Schreibens des SG Würzburg vom 08.01.2001  Anlage   9 
Kopie des Schreibens von RA Dr. Rudolph vom 02.05.2001  Anlage 10 
Kopie des Schreibens des SG Würzburg vom 09.05.2001  Anlage 11  
 
Im Gutachten von Herrn Dr. Käfferlein wurde Herr Schüler dann als „psychisch krank“ dar-
gestellt. Herr Dr. Käfferlein nahm in seinem Gutachten an das Sozialgericht Würzburg dabei 
ausdrücklich Bezug auf ein Gutachten des Krankenhauses für Psychiatrie und Psychotherapie 
Lohr vom 12.01.1999. Dabei war aus dem Gutachtensauftrag und aus dem Schreiben des So-
zialgerichts an Herrn Dr. Käfferlein vom 09.05.2001 (Anlage 11) ersichtlich, dass der Auf-
trag Herrn Dr. Käfferlein in dessen Eigenschaft als Neurologe erteilt worden war; ein psychi-
atrisches Gutachten über Herrn Schüler sollte Herr Dr. Käfferlein gerade nicht abgeben. 
Ferner hatte sich Herr Schüler schon im Jahr 1999 gegen das Gutachten von Herrn Dr. Jung-
kunz vom Krankenhaus Lohr gewendet. Herr Dr. Jungkunz hatte die vorliegenden Tatsachen 
in Bezug auf den Verkehrsunfall im Jahr 1975 völlig ignoriert. Der bei der Untersuchung am 
19.11.1998 anwesenden, damaligen Ehefrau von Herrn Schüler gegenüber erklärte Herr Dr. 
Jungkunz, sie habe einen „geisteskranken Mann“ geheiratet, was danach zu einem Bruch in 
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der Beziehung zwischen Herrn Schüler und seiner Ehefrau und schließlich zur Scheidung der 
Ehe von Herrn Schüler führte. Herr Dr. Jungkunz begründete seine Einschätzung einer psy-
chischen Erkrankung von Herrn Schüler damit, Herr Schüler habe sehr misstrauisch gewirkt 
und habe zudem „wahnhaft anklingende Gedanken“, indem er (d.h. Herr Schüler) geschildert 
habe, der Unfall im Jahr 1975 sei verharmlost worden und die Behandlung im Anschluss sei 
falsch gewesen. Es ist jedoch eine Tatsache, dass der tatsächliche Unfallhergang von der Po-
lizei und der Staatsanwaltschaft verschwiegen wurde. Die Schlussfolgerungen, die Herr Dr. 
Jungkunz in seinem Gutachten gezogen hat, waren demnach falsch. Auch Herr Dr. Käfferlein 
hat in seinem Gutachten an das Sozialgericht Würzburg grob fehlerhaft gehandelt, indem er 
zwar eine vorliegende schriftliche Bestätigung der Zeugin des Unfalls vom 30.09.1975 er-
wähnte, aber auf eine Auseinandersetzung zwischen der schriftlichen Bestätigung der Unfall-
zeugin und dem Befundbericht vom 06.10.1975 verzichtete und dabei nicht beachtete, dass 
ein zuvor vom Sozialgericht Würzburg eingeholtes Gutachten offensichtlich auf einer fal-
schen Grundlage beruhte. Damit machte Herr Dr. Käfferlein diese falsche Tatsachengrundla-
ge auch zur Grundlage seines Gutachtens. 
 
Schon im Verfahren vor dem Sozialgericht Würzburg haben sich die vom Gericht bestellten 
Gutachter ausschließlich an den vorgelegten Befunden und ärztlichen Unterlagen orientiert, 
ohne eigene Befunderhebungen, die wegen der detaillierten Einwände von Herrn Schüler auf 
der Hand gelegen hätten und die den Nachweis alter knöcherner Verletzungen des Schädels 
von Herrn Schüler hätten erbringen können, durchzuführen. Insbesondere hatte Herr Schüler 
die vom Sozialgericht bestellten Gutachter um das Abtasten der tastbaren Bruchstelle am 
Schädelknochen gebeten, was dann zur Folge gehabt hätte, dass eine weitere röntgenologische 
Abklärung der bereits vorliegenden CT-Aufnahmen durch einen weiteren Spezialisten erfor-
derlich gewesen wäre. Eine solche Abtastuntersuchung wurde allerdings von den vom Sozial-
gericht Würzburg beauftragten Gutachtern unterlassen. 
 
Im Zuge des Berufungsverfahrens vor dem Bayerischen Landessozialgericht (Az. L 18 U 12/ 
02) wurden dann Herr Prof. Dr. Brandt und Herr Prof. Dr. Straube mit der Erstattung eines 
Gutachtens beauftragt, das unter dem Datum 01.03.2004 erstellt wurde. Das Gutachten vom 
01.03.2004 wurde allerdings nicht ordnungsgemäß nach den Regeln der Gutachterkunst er-
stellt und war daher falsch. Zu dem durch den Unfall erlittenen Schädelbasisbruch bei Herrn 
Schüler macht das Gutachten vom 01.03.2004 keine Angaben. Der Schädelbasisbruch war 
jedoch aus den vorgelegten CT-Aufnahmen zweifelsfrei zu erkennen. Nach den Schilderun-
gen des Beschwerdeführers und aufgrund der vorgelegten CT-Aufnahmen hätten Herr Prof. 
Dr. Brandt und Herr Prof. Dr. Straube im Gutachten unbedingt Ausführungen zu dem Schä-
delbasisbruch machen müssen. Ferner kamen Herr Prof. Dr. Brandt und Herr Prof. Dr. Strau-
be in dem Gutachten vom 01.03.2004 zu der falschen Einschätzung, der Befund hinsichtlich 
einer alten Verletzung des Schädels von Herrn Schüler sei unauffällig. Eine neuerliche Unter-
suchung des Schädels von Herrn Schüler in der Universitätsklinik Leipzig am 28.06.2007 
ergab eindeutig den Nachweis einer alten knöchernen Schädelverletzung. Hätten Herr Prof. 
Dr. Brandt und Herr Prof. Dr. Straube einen Radiologen bei Erstellung ihres Gutachtens hin-
zugezogen, hätte dies ergeben, dass der Beschwerdeführer bei dem Unfall am 30.09.1975 
einen Schädel- und einen Schädelbasisbruch erlitt, was zu einer Cerebralschädigung in Form 
einer Konzentrationsschwäche führte. Herr Prof. Dr. Brandt und Herr Prof. Dr. Straube haben 
zudem ihren Zuständigkeitsbereich überschritten, da sie fachlich nicht dazu in der Lage wa-
ren, spezielle radiologische Befunde zu erheben. Herr Prof. Dr. Brandt und Herr Prof. Dr. 
Straube haben es versäumt, sich die Absolutwerte eines ihnen vorgelegten Positronen-Emis-

Admin
Hervorheben

Admin
Hervorheben

Admin
Hervorheben

Admin
Hervorheben

Admin
Hervorheben

Admin
Hervorheben

Admin
Hervorheben

Admin
Hervorheben

Admin
Hervorheben

Admin
Hervorheben

Admin
Hervorheben

Admin
Hervorheben

Admin
Hervorheben

Admin
Hervorheben

Admin
Hervorheben

Admin
Hervorheben

Admin
Hervorheben



RECHTSANWALTSKANZLEI  Schreiben vom 08.08.2014 

Michael Rößler & Kollege  Seite 6 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
sions-Tomogrammes vom 24.04.2003 geben zu lassen; damit haben sie im Gutachten vom 01. 
04.2004 eine weitere Beurteilung abgegeben, die außerhalb ihres Fachgebiets liegt. Hätten 
sich Herr Prof. Dr. Brandt und Herr Prof. Dr. Straube die Absolutwerte des Positronen-Emis-
sions-Tomogrammes geben lassen, wäre festgestellt worden, dass durch den Unfall vom 30. 
09.1975 bei Herrn Schüler eine Cerebralschädigung eingetreten ist. Ferner haben Herr Prof. 
Dr. Brandt und Herr Prof. Dr. Straube eine psychiatrische Beurteilung abgegeben und sich 
damit wiederum außerhalb ihres Fachgebiets bewegt. Durch das unrichtige Gutachten von 
Herrn Prof. Dr. Brandt und Herrn Prof. Dr. Straube ging daher das Berufungsverfahren vor 
dem Bayerischen Landessozialgericht gegen den für Entschädigungsfragen zuständigen Baye-
rischen Gemeindeunfallversicherungsverband verloren. 
 
Wir fügen insoweit bei: 
 
Kopie des Gutachtens vom 01.03.2004  Anlage 12 
Kopie des Schreibens von RA Stephan vom 03.02.2004  Anlage 13 
Kopie des Schreibens von RA Stephan vom 14.01.2008  Anlage 14 
 
Herr Schüler verfolgte daher im Jahr 2012 zivilrechtliche Regressansprüche gegen Herrn 
Prof. Dr. Brandt und Herrn Prof. Dr. Straube. Mit Urteil vom 10.10.2012 wies das Landge-
richt München I (Az. 15 O 29275/11) die Klage gegen Herrn Prof. Dr. Brandt und Herrn Prof. 
Dr. Straube ab. Herr Schüler ließ mit anwaltlichem Schriftsatz vom 29.10.2012 Berufung ge-
gen das Urteil des Landgerichts München I einlegen. Trotz umfassender Hinweise von Herrn 
Schüler wies das Oberlandesgericht München (Az. 1 U 4320/12) die Berufung gegen das Ur-
teil des Landgerichts München I zurück. Herr Schüler ließ daraufhin beim Bundesgerichtshof 
Nichtzulassungsbeschwerde gegen das Urteil des Oberlandesgerichts München einlegen. 
Nachdem Herr Schüler den von ihm beauftragten Rechtsanwälten beim Bundesgerichtshof 
wegen Verweigerung der Zusammenarbeit mit ihm das Mandat kündigte, lehnte der Bundes-
gerichtshof mit Beschluss vom 27.11.2013 (Az. III ZR 371/13) den Antrag von Herrn Schü-
ler, ihm einen Notanwalt beizuordnen, ab. Daraufhin ließ Herr Schüler mit anwaltlichem 
Schreiben vom 30.12.2013 Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht (Az. 1 
BvR 151/14) erheben. Mit Beschluss vom 09.01.2014 wies der Bundesgerichtshof die Nicht-
zulassungsbeschwerde gegen das Urteil des Oberlandesgerichts München zurück. Mit Be-
schluss vom 06.03.2014 nahm das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerde von 
Herrn Schüler ohne Begründung nicht zur Entscheidung an. 
 
Wir fügen insoweit bei: 
 
Kopie der Klageschrift vom 30.12.2001  Anlage 15 
Kopie des Urteils des LG München I vom 10.10.2012  Anlage 16 
Kopie der Berufungsschrift vom 14.01.2013  Anlage 17 
Kopie des Schriftsatzes vom 07.06.2013  Anlage 18 
Kopie des Urteils des OLG München vom 20.06.2013  Anlage 19 
Kopie des Schreibens der RAe Dr. Osterloh & Osterloh vom 29.08.2013  Anlage 20 
Kopie des Beschlusses des Bundesgerichtshofs vom 27.11.2013 Anlage 21 
Kopie der Verfassungsbeschwerde vom 30.12.2013  Anlage 22 
Kopie des Beschlusses des Bundesgerichtshofs vom 09.01.2014  Anlage 23 
Kopie des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 06.03.2014  Anlage 24 
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Herr Schüler ließ mit anwaltlichem Schreiben vom 06.05.2014 Beschwerde vor dem Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte einlegen (Beschwerde Nr. 36228/14). Mit Schreiben 
vom 12.06.2014 teilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Herrn Schüler mit, 
dass entschieden wurde, die Beschwerde für unzulässig zu erklären.  
 
Wir fügen insoweit bei: 
 
Kopie des Schreibens des EuGH für Menschenrechte vom 12.06.2014  Anlage 25 
 
Eine Begründung für die Entscheidung, dass die Beschwerde vom 06.05.2014 für unzulässig 
erklärt wurde, teulte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in seinem Schreiben 
vom 12.06.2014 (Anlage 25) Herrn Schüler jedoch nicht mit. Dies, obwohl Art. 45 Abs. 1 
der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 04. 
11.1950 wörtlich lautet: 
 

„Urteile sowie Entscheidungen, mit denen Beschwerden für zulässig oder für un-
zulässig erklärt werden, werden begründet.“ 

 
Herr Schüler weist ferner darauf hin, dass er ein zivilrechtliches Verfahren gegen die Haft-
pflichtversicherung des Unfallverursachers, Herrn Saal, die Allianz-Versicherung, führte, das 
ebenfalls durch alle Instanzen bis hin zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte er-
folglos blieb.  
 
Dabei wurde Herrn Schüler in der Berufungsinstanz vor dem Oberlandesgericht Bamberg am 
1. Juli 2003 der Rechtsweg zum übergeordneten Bundesgerichtshof abgeschnitten. Insbeson-
dere hat das Oberlandesgericht Bamberg eklatant die rechtliche Anhörung von Herrn 
Schüler verweigert, eine unzulässige Überraschungsentscheidung getroffen und die Öf-
fentlichkeit widerrechtlich ausgeschlossen. Der Streitwert für das seinerzeitige Verfahren 
wurde vom Oberlandesgericht Bamberg auf 270.414,46 Euro festgesetzt, was zu einer erheb-
lichen Belastung von Herrn Schüler mit Prozesskosten führte. 
 
In seiner Verfassungsbeschwerde an das Bundesverfassungsgericht vom 12.08. 2003 ließ Herr 
Schüler dabei insbesondere darlegen, welche eklatanten Verletzungen der Grundsätze des 
Verfassungsrechts auf rechtliches Gehör im Zusammenhang mit dem Ausschluss der Öffent-
lichkeit in den vorangegangenen zivilrechtlichen Verfahren erfolgten. In der Beschwerde an 
den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (Beschwerde Nr. 34448/04) hat der seiner-
zeitige Bevollmächtigte von Herrn Schüler eingehend die Verletzung von Art. 6 der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention dargelegt. 
 
Wir fügen insoweit bei: 
 
Kopie (Auszug) der Verfassungsbeschwerde vom 12.08.2003  Anlage 26 
Kopie der Beschwerde an den EuGH für Menschenrechte vom 23.09.2004 Anlage 27 
Kopie des Schreibens des EuGH für Menschenrechte vom 30.09.2004  Anlage 28 
Kopie des Schreibens des EuGH für Menschenrechte vom 10.07.2007 Anlage 29 
 
Hier ist nochmals darauf hinzuweisen, dass auch im Schreiben des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte vom 10.07.2007 (Anlage 29) entgegen Art. 45 Abs. 1 der Europäischen 
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Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten keine Begründung für die 
Entscheidung des Gerichtshofs mitgeteilt wurde. 
 
Auch soweit Herr Schüler versuchte, eine strafrechtliche Verfolgung von Herrn Saal zu errei-
chen, blieben seine Bemühungen erfolglos. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen 
Herrn Saal wurde von der Staatsanwaltschaft Schweinfurt mit Verfügung vom 03.02.2005 
eingestellt. Hiergegen ließ Herr Schüler mit anwaltlichem Schreiben vom 18.02.2005 Be-
schwerde einlegen. Die Beschwerde wurde von der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg mit 
Bescheid vom 21.03.2005 zurückgewiesen. Auch ein Ermittlungsverfahren gegen Herrn Prof. 
Dr. Brandt und Herrn Prof. Dr. Straube wurde von den zuständigen Strafverfolgungsbehörden 
– mit Bescheid der Staatsanwaltschaft München I vom 13.11.2008 (Az. 123 Js 12205/08) und 
mit Bescheid der Generalstaatsanwaltschaft München vom 05.03.2009 (Az. 5 Zs 319/09) – 
eingestellt. Eine Aufsichtsbeschwerde gegen die Generalstaatsanwaltschaft München wurde 
vom Bayerischen Staatsministerium der Justiz und Verbraucherschutz auch nicht nachgegan-
gen, worüber Herr Schüler mit Schreiben vom 01.04.2009 informiert wurde. 
 
Wir fügen insoweit bei: 
 
Kopie der Einstellungsverfügung der StA Schweinfurt vom 03.02.2005  Anlage 30 
Kopie der Beschwerde vom 18.02.2005  Anlage 31 
Kopie des Bescheids der GenStA Bamberg vom 21.03.2005  Anlage 32 
Kopie des Schreibens der StA München I vom 21.11.2008  Anlage 33 
Kopie des Bescheids der GenStA München vom 05.03.2009  Anlage 34 
Kopie des Schreibens des BayStMin der Justiz vom 01.04.2009  Anlage 35 
 
Eine Kontrolle der Rechtsbrüche sowohl in den sozial-, als auch in den zivilgerichtlichen Ver-
fahren, die Herr Schüler aufgrund des Unfalls vom 30.09.1975 bzw. der sich aus dem Unfall 
ergebenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen eingeleitet hat, hat bisher nicht stattgefun-
den. Auch die Strafverfolgungsbehörde haben Ermittlungen gegen die mit der Angelegenheit 
von Herrn Schüler befassten Personen verweigert. 
 
Herr Schüler weist darauf hin, dass er zum Zeitpunkt der Verkündung des Urteils im Verfah-
ren vor dem Sozialgericht Würzburg am 22.11.2001 (der 22.11. ist der Hochzeitstag von 
Herrn Schüler) noch die Verantwortung für vier schulpflichtige Kinder trug. Die medizinisch 
indizierte Behandlung von Herrn Schüler wird ihm, wie auch die Anerkennung der bei ihm 
vorliegenden Schwerbehinderung, seit dem Jahr 1997 vorsätzlich verweigert. Durch mehrfa-
chen Missbrauch von Rechtsvorschriften wurde bei Herrn Schüler im Jahr 2004 zwangsvoll-
streckt; auf diese Weise wurde Herrn Schüler auch erhebliches Geldvermögen entzogen. 
 
Ferner weist Herr Schüler darauf hin, dass von der Anwaltskanzlei Dr. Osterloh/Osterloh für 
die Nichtzulassungsbeschwerde vor dem Bundesgerichtshof (Az. III ZR 371/13) ein Honorar 
in Höhe von 3.476,90 Euro vereinnahmt wurde und von den Bevollmächtigten von Herrn 
Prof. Dr. Brandt und Herrn Prof. Dr. Straube eine Honorarforderung für das Verfahren vor 
dem Bundesgerichtshof geltend gemacht wird, ohne dass diese irgend eine aufklärende an-
waltliche Tätigkeit in dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof ausgeübt haben. 
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B. Verletzung elementarer Grund- und Menschenrechte von Herrn Schüler 
 
Herr Schüler wurde durch den vorstehend geschilderten Sachverhalt in elementaren Grund- 
und Menschenrechten, insbesondere den Rechten aus Art. 1, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 7,   
Art. 8 und Art. 17 der Europäischen Menschenrechtskonvention, verletzt. 
 
Herr Schüler wird durch die Urteile des Landgerichts München I vom 10.10.2012 (Anlage 
16), des Oberlandesgerichts München vom 20.06.2013 (Anlage 19), die Beschlüsse des 
Bundesgerichtshofs vom 27.11.2013 (Anlage 21) und vom 09.01.2014 (Anlage 23) und 
den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 06.03.2014 (Anlage 24) in seinem Recht 
aus Art. 6 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention verletzt.  
 
Die Zivilgerichte haben bei ihren Entscheidungen das Recht auf ein faires Verfahren dadurch 
verletzt, dass sie bei ihren Entscheidungen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs sowie das 
Rechtsstaatsprinzip verletzten, indem sie bei der Beurteilung der Schadensersatzklage von 
Herrn Schüler unter Missachtung rechtsgültiger Prozessvorschriften die Aufarbeitung des 
Sachverhalts verhindert haben. 
 
Die zielführende, wissenschaftlich begründete und medizinisch indizierte radiologische Ab-
klärung der vorliegenden Röntgenaufnahmen in Bezug auf die Herrn Schüler bei dem Ver-
kehrsunfall am 30.09.1975 zugefügten Körperschäden wurde Herrn Schüler in dem Verfahren 
vor dem Sozialgericht Würzburg (Az. S 5 U 210/99), dem Bayerischen Landessozialgericht 
(Az. L 18 U 12/01) und dem Bundessozialgericht (Az. B 2 U 119/07 B)  ohne Rechtsgrundla-
ge in unzulässiger Weise und mutwillig seit dem Jahr 1998 verweigert. 
 
Die Rechte von Herrn Schüler wurden bereits im September 1975 durch die Polizei in 
Schweinfurt wissentlich gebrochen, da die den Verkehrsunfall aufnehmenden Polizeibeamten 
weder Herrn Schüler selbst, noch dessen Eltern über den tatsächlichen Unfallhergang infor-
miert haben – darauf wurde in der Klageschrift vom 30.12.2011 (Anlage 15) an das Landge-
richt München I (vgl. dort Seite 4, vierter Absatz) auch hingewiesen. Ferner liegt eine Verlet-
zung der Rechte von Herrn Schüler dadurch vor, dass im Jahr 1975 kein strafrechtliches Er-
mittlungsverfahren gegen den Unfallverursacher, Herrn Saal, eingeleitet wurde. Auch seine 
Bemühungen in den Jahren 2005 bis 2009, die verantwortlichen Personen strafrechtlich zur 
Verantwortung ziehen zu lassen, scheiterten, wie sich aus den vorgelegten Dokumenten (An-
lage 30 bis Anlage 35) eindeutig ergibt. 
 
Ferner wurde in gesetzwidriger Weise durch das Sozialgericht Würzburg im Verfahren Az. S 
5 U 210/99 eine von Herrn Schüler veranlasste medizinische Begutachtung durch das Univer-
sitätsklinikum Erlangen dadurch „ausgehebelt“, dass mehrfach falsche medizinische Gutach-
ten erstellt wurden. Herr Schüler weist nochmals darauf hin, dass im Rahmen des Verfahrens 
vor dem Sozialgericht Würzburg Herr Dr. Käfferlein gegen seinen Willen mit der Erstattung 
eines Gutachtens beauftragt wurde, was auf einem Zusammenwirken zwischen seinem dama-
ligen Rechtsanwalt und dem Vorsitzenden Richter am Sozialgericht Würzburg beruhte, was 
auch aus der Akte des Sozialgerichts Würzburg und den mit diesem Schreiben vorgelegten 
Unterlagen (Anlage 9 bis Anlage 10) hervorgeht. Dadurch wurde Herrn Schüler sein 
Recht auf Gutachterauswahl rechtsmissbräuchlich genommen. 
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Folge dieses rechtsmissbräuchlichen Vorgehens ist, dass die bei Herrn Schüler vorliegende 
Schwerbehinderung bis zum heutigen Tag weder tatsächlich festgestellt, noch rechtlich aner-
kennt wurde. 
 
Ferner haben sich weder das Landgericht München I, noch das Oberlandesgericht München in 
ihren Urteilen hinsichtlich der zivilrechtlichen Ansprüche gegen Herrn Prof. Dr. Brandt und 
Herrn Prof. Dr. Straube mit dem Sach- und Rechtsvortrag von Herrn Schüler hinreichend aus-
einandergesetzt. 
 
Weder hat sich das Landgericht München I in seinem Urteil vom 10.10.2012 (Anlage 16), 
noch hat sich das Oberlandesgericht München in seinem Urteil vom 20.06.2013 (Anlage 19) 
mit dem Sach- und Rechtsvortrag von Herrn Schüler hinreichend auseinandergesetzt. Die von 
Herrn Schüler im damaligen Verfahren vorgelegten Befunde – insbesondere der Befund und 
die Abklärungsempfehlung der Universitätsklinik Leipzig (vgl. insoweit die Ausführungen 
auf Seite 12 unten, Seite 13 oben der Klageschrift vom 30.12.2011, Anlage 15) – wurden 
weder vom Landgericht, noch vom Oberlandesgericht hinreichend gewürdigt und berücksich-
tigt. Beide Gerichte haben, ohne dass erkennbar gewesen wäre, dass die jeweiligen Spruch-
körper des Gerichts über den erforderlichen Sachverstand verfügen, diese medizinisch zutref-
fende und wissenschaftlich begründete Diagnose in rechtswidriger Weise ins Gegenteil ver-
kehrt und dadurch zu Unrecht die Klage von Herrn Schüler abgewiesen. 
 
Auch wurde der fundierte Sachvortrag von Herrn Schüler in dem Verfahren vor dem Sozial-
gericht Würzburg (Az. S 5 U 210/99) und dem nachfolgenden Berufungsverfahren vor dem 
Bayerischen Landessozialgericht (Az. L 18 U 12/02) und dem Rechtsmittelverfahren vor dem 
Bundessozialgericht (Az. B 2 U 119/07 B) nicht zur Kenntnis genommen. Ursache hierfür 
waren die verschiedenen Gutachter, darunter auch Herr Prof. Dr. Brandt und Herr Prof. Dr. 
Straube, die im Verfahren vor dem Landgericht München (Az. 15 O 28275/11) bzw. dem 
Oberlandesgericht München (Az. 1 U 4320/12) verklagt wurden, die im Rahmen des sozialge-
richtlichen Verfahrens die Folgen des Unfalls von Herrn Schüler vom 30.09.1975 feststellen 
sollten. 
 
Wirkungsvoller Rechtsschutz muss grundsätzlich die umfassende tatsächliche und rechtliche 
Prüfung des Streitgegenstands sowie eine verbindliche Entscheidung durch den Richter er-
möglichen. Eine solche umfassende tatsächliche Prüfung des Streitgegenstands ist allerdings 
durch das Landgericht München I und durch das Oberlandesgericht München im Verfahren 
der Zivilklage gegen Herrn Prof. Dr. Brandt und Herrn Prof. Dr. Straube unterblieben.  
 
Auch die weitere Argumentation des Beschwerdeführers, insbesondere die Darlegungen in 
dem Schriftsatz an das Oberlandesgericht München vom 07.06.2013 (Anlage 18) wurden 
vom Oberlandesgericht München nicht hinreichend gewürdigt. Durch die fehlende Würdi-
gung des entsprechenden Sach- und Rechtsvortrags von Herrn Schüler wurden seine elemen-
taren Grund- und Menschenrechte in eklatanter Weise verletzt. 
 
Diese Rechtsverletzung setzt sich sodann in den Beschlüssen des Bundesgerichtshofs vom 27. 
11.2013 (Anlage 21) und vom 09.01.2014 (Anlage 23) fort, in denen – ohne dass über-
haupt eine Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde vorlag – vom Bundesgerichtshof ent-
schieden wurde, dass die von Herrn Schüler beabsichtigte Rechtsverfolgung aussichtslos er-
scheine und ihm daher kein Notanwalt beigeordnet wurde und schließlich wegen unterstellter 
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Versäumung der Frist für die Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde diese zurückge-
wiesen wurde. Auch durch diese Beschlüsse wurde Herrn Schüler in rechtswidriger Weise das 
rechtliche Gehör verweigert. Ferner verbietet es das Rechtsstaatsprinzip dem Richter, durch 
übermäßig strenge Handhabung und verfahrensrechtliche Schranken den Anspruch auf ge-
richtliche Durchsetzung des materiellen Rechts unzumutbar zu verkürzen. Dies ist aber insbe-
sondere durch den Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 27.11.2013 (Anlage 21) gesche-
hen, mit dem die Beiordnung eines Notanwalts abgelehnt wurde. 
 
Ebenso ist eine solche umfassende tatsächliche Prüfung des Streitgegenstands im sozialge-
richtlichen Verfahren vor dem Sozialgericht Würzburg (Az. S 5 U 210/99), dem Bayerischen 
Landessozialgericht (Az. L 18 U 12/02) und dem Bundessozialgericht (Az. B 2 U 119/07 B) 
unterblieben, da der von Herrn Schüler ausgewählte Sachverständige rechtswidrig vom Sozi-
algericht nicht mit der Erstattung eines Gutachtens beauftragt wurde und im Zuge des Beru-
fungsverfahren vor dem Landessozialgericht die Fehlerhaftigkeit des von Herrn Prof. Dr. 
Brandt und Herrn Prof. Dr. Straube erstatteten Gutachtens vom 01.03.2004 (Anlage 12) 
unberücksichtigt blieb. Zudem weist Herr Schüler darauf hin, dass der Beschluss des Bundes-
sozialgerichts (Anlage 7) bereits am 13.06.2007 vorlag. Es ist völlig lebensfremd, dass die 
beteiligten Richter in der kurzen Zeit – die Nichtzulassungsbeschwerde wurde erst mit 
Schriftsatz vom 08.06.2007 (Anlage 6) begründet – erkannt haben können, was in diesem 
Rechtsfall vorliegt und zwingend zu klären ist. 
 
Herr Schüler weist ferner darauf hin, dass neben den unzutreffenden medizinischen Gutachten 
in den vorangegangenen Verfahren, insbesondere in den Verfahren vor den Gerichten der 
Sozialgerichtsbarkeit, seit 1975 bis zum heutigen Tag schwerwiegende Amtspflichtverletzun-
gen der beteiligten Polizei- und Justizbehörden vorliegen. Herr Schüler erinnert daran, dass 
direkt nach dem Unfall im Jahr 1975 seitens der Polizeibeamten fälschlicherweise behauptet 
wurde, er habe den Unfall selbst verursacht. Grundsätzlich sind in diesem Fall sowohl die 
Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers Herrn Saal, die Allianz-Versicherung, als 
auch der Bayerische Gemeindeunfallversicherungsverband für den Ausgleich der bei Herrn 
Schüler durch den Unfall ausgelösten gesundheitlichen Beeinträchtigungen ersatzpflichtig. 
Die Allianz-Versicherung ist zudem für den Ausgleich der Herrn Schüler entstandenen Sach-
schäden an seinem Fahrzeug (Totalschaden) und an seiner Kleidung, die durch den Unfall 
zerriss, verantwortlich. Eine Regulierung dieser Schäden erfolgte bis zum heutigen Tag nicht. 
Die Tatsache, dass sich beide Organisationen aus ihrer Verantwortung „gestohlen“ haben, ist 
aktenkundig belegt und hätte deshalb nach eingehender pflichtgemäßer Kenntnisnahme des 
Akteninhalts und pflichtgemäßer Anhörung von Herrn Schüler durch die mit der Sache be-
fassten Gerichte erkannt werden können und mittlerweile ganz klar erkannt werden müssen. 
Es ist nicht im Sinne des Rechts, dass solche Machenschaften zum Nachteil und Schaden ei-
nes schwerst geschädigten Menschen – Herrn Schüler – von der Justiz zeitlich so lange tole-
riert werden. Deshalb ist in diesem Fall auf die schwerwiegenden Amtspflichtverletzungen 
und den schwerwiegenden Amtsmissbrauch der Justizbeamten abzustellen. 
 
Herr Schüler sieht es als zwingend erforderlich an, eine vollständige fachradiologische 
Auswertung der vorliegenden Röntgenergebnisse zu veranlassen. Hierauf hat Herr Schü-
ler bereits im Verfahren vor dem Landgericht München I (Az. 15 O 29275/11) hingewiesen. 
Herr Prof. Dr. Brandt und Herr Prof. Dr. Straube haben in Bezug auf die vorhandenen Rönt-
genbilder ohne Kontrolle und in permanenter Steigerung falsche Aussagen getätigt. Dies kann 
durch eine unabhängige, fachradiologische Auswertung erfolgen, die Herrn Schüler bislang in 
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allen vorangegangenen Verfahren in rechtswidriger Weise und unter Verstoß gegen elementa-
re Grund- und Menschenrechte durch die mit der Angelegenheit befassten Behörden und Ge-
richte vorenthalten wurde. 
 
Herr Schüler weist ferner darauf hin, dass seit dem Jahr 1997 unter nachweislichen Verstößen 
gegen geltendes Recht erfolgreich verhindert wird, die bei ihm vorliegende Schwerbehinde-
rung überhaupt festzustellen. Die Feststellung und Anerkennung der tatsächlich vorliegenden 
Schwerbehinderung wurde ursprünglich vom Ausgang des Verfahrens vor dem Sozialgericht 
abhängig gemacht – auch diese aktenkundige Tatsache wurde vollständig übergangen. 
 
Herr Schüler weist ferner darauf hin, dass er seit Monaten unter Schwindelattacken leidet, die 
bis zum Kollaps führen. Dies stellt seit Monaten für den Beschwerdeführer eine ernstzuneh-
mende Lebensgefahr dar. Diese Gefahr beruht insbesondere darauf, dass eine adäquate medi-
zinisch indizierte Behandlung von Herrn Schüler von den mit der Sache bisher befassten Be-
hörden und Gerichten aufgrund nachweislich unzutreffender Gutachten – insbesondere auf-
grund der Gutachten von Herrn Dr. Jungkunz, Herrn Dr. Käfferlein, Herrn Prof. Dr. Brandt 
und Herrn Prof. Dr. Straube – verhindert wird. Jeder Arzt, der Herrn Schüler behandelt, agiert 
auf der Grundlage der unzutreffenden Gutachten, die im Rahmen der vorangegangenen Ver-
fahren – insbesondere vor der Sozialgerichtsbarkeit – eingeholt wurden. In Anbetracht der für 
Herrn Schüler bestehenden Lebensgefahr ist es erforderlich, diesen Zustand unmittelbar auf-
zuarbeiten und damit die permanent andauernde Verletzung seiner Rechte einzustellen. 
 
Es lagen und liegen keine Gründe vor, dass der Rechtsfall von Herrn Schüler unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit von den vorbefassten Gerichten behandelt wurde. Die wahr-
hafte Unterrichtung der Öffentlichkeit über seinen Rechtsfall wurde Herrn Schüler ebenfalls 
bislang konsequent verweigert. Herrn Schüler und seiner Familie ist ein immenser materieller 
Schaden (Forderung der Klage vor dem Landgericht München I: 67.000 Euro ohne bisher 
angefallene Kosten) und ein immenser immaterieller Schaden entstanden. 
 
Die dokumentierten Vorgänge dienen nach eingehender inhaltlicher Betrachtung dem Zweck, 
die Persönlichkeit und die Existenz von Herrn Schüler zu vernichten. Es handelt sich dabei 
um einen anderen unmenschlichen Akt, der in der Absicht begangen wurde, großes Leid oder 
ernsthafte Verletzungen des Körpers oder der mentalen oder physischen Gesundheit bei Herrn 
Schüler zu verursachen. Die genauen Umstände, die zu der unmenschlichen Behandlung von 
Herrn Schüler führen – die fortwirkenden gesundheitlichen Auswirkungen des Unfalls im Jahr 
1975 und die vorhandene Schwerbehinderung – waren allen mit dem Fall von Herrn Schüler 
befassten Personen, insbesondere auch Herrn Dr. Jungkunz, Herrn Dr. Käfferlein, Herrn Prof. 
Dr. Brandt und Herrn Prof. Dr. Straube, bekannt. Ebenso war Herrn Dr. Jungkunz, Herrn Dr. 
Käfferlein, Herrn Prof. Dr. Brandt und Herrn Prof. Dr. Straube bekannt, welche Auswirkun-
gen das von Ihnen falsch erstattete Gutachten vom 01.03.2004 (Anlage 12) haben würde – 
nämlich die Fortsetzung der Leiden von Herrn Schüler. Es war Herrn Dr. Jungkunz, Herrn Dr. 
Käfferlein, Herrn Prof. Dr. Brandt und Herrn Prof. Dr. Straube ganz genau bewusst, dass auf-
grund ihrer falschen Gutachten Herrn Schüler seine Rechte aufgrund des Unfalls im Jahr 1975 
genommen werden würden, da die Gerichte aufgrund der Falschgutachten zu einer falschen 
Entscheidung kommen würden. Es handelte sich dabei nicht nur um fehlerhaftes Verhalten 
von Herrn Dr. Jungkunz, Herrn Dr. Käfferlein, Herrn Prof. Dr. Brandt und Herrn Prof. Dr. 
Straube, sondern, was aus den vorliegenden Unterlagen aus Sicht von Herrn Schüler deutlich 
wird, um vorsätzliches Verhalten der genannten Personen. 
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Die Erstattung der Falschgutachten durch Herrn Dr. Jungkunz, Herrn Dr. Käfferlein, Herrn 
Prof. Dr. Brandt und Herrn Prof. Dr. Straube muss daher als Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit im Sinne von Art. 7 (1) k des Statuts von Rom angesehen werden. Insbesondere auf-
grund der Folgen, die die Falschgutachten von Herrn Dr. Jungkunz, Herrn Dr. Käfferlein, 
Herrn Prof. Dr. Brandt und Herrn Prof. Dr. Straube für Herrn Schüler hatte, nämlich die wei-
tere Entrechtung und die Fortsetzung der ihm zugefügten gesundheitlichen Leiden, muss 
das Verhalten von Herrn Prof. Dr. Brandt, Herrn Prof. Dr. Straube, Herrn Dr. Jungkunz und 
Herrn Dr. Käfferlein als dem Verbrechen im Sinne von Art. 7 (1) f des Statuts von Rom ähn-
lich angesehen werden. 
 
Die Liste der Täter kann auf Wunsch des Internationalen Strafgerichtshofs noch verlängert 
werden. 
 
Herr Schüler möchte abschließend darauf hinweisen, dass es ihm vordergründig nicht um die 
Verhängung einer Strafe, sondern um die zwingend notwendige und unverzügliche Aufklä-
rung der ihm tatsächlich zugefügten Körperschäden, Folgeschäden und die Rehabilitation 
seiner Person geht. 
 
 
Gez. 
 
 
(Rechtsanwalt) 
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